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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1962

Norm

ABGB §1247

Rechtssatz

Für die Frage des Schenkungswiderrufes nach § 1247 ABGB kommt es nicht darauf an, welchen Verlobten das größere

Verschulden an der Au4ösung des Verlöbnisses tri5t, sondern nur darauf, daß die Ehe ohne Verschulden des die

Schenkung zurückfordernden Teiles nicht zustandegekommen ist.
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